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Thermisch-energetische Sanierung von 

Gebäuden und Heizkesselaustausch© 

 
Im Wartungserlass 2022 zu den LSt-Richtlinien wird dieses Thema in den Rz 573a bis 573h ausführlich 
behandelt. Hier einige Schwerpunkte: 
 
• Thermisch-energetische Sanierung: Verbesserung der Energie- und Wärmeeffizienz von Gebäuden 

(z.B. Dämmung von Außenwänden, Geschossdecken, Dächern, Böden, Austausch von Fenstern oder 
Außentüren, Dach- und Fassadenbegrünungen). 

• Ersatz eines fossilen durch ein klimafreundliches Heizsystem (Heizkesseltausch): Umstellung 
von Öl, Gas, Kohle, Koks / Allesbrenner bzw. Strom auf einen klimafreundlichen Nah- oder 
Fernwärmeanschluss, eine Holzzentralheizung (z.B. Pellets) oder eine Wärmepumpe. 

• Sonderausgaben: Nur private Ausgaben werden berücksichtigt, keine Betriebsausgaben oder 
Werbungskosten, also ohne wirtschaftlichen Zusammenhang mit einer Einkunftsart. 

• Pauschalbetrag für die thermisch-energetische Sanierung: € 800,-- im Auszahlungsjahr der 
Förderung des Bundes, danach in weiteren vier Jahren je € 800,--, für den Heizkesseltausch jeweils € 
400,--. Spätere begünstigte Maßnahmen verlängern den Berücksichtigungszeitraum auf 10 Jahre. Die 
getätigten Aufwendungen müssen diese Pauschalbeträge übersteigen. 

• Förderung: Die Abzugsfähigkeit der Sonderausgaben ist an eine Förderungsauszahlung geknüpft. 
Sämtliche Förderungen (öffentliche Mittel von Bund, Ländern, Gemeinden, 
Förderungsgesellschaften) sind bei der Ermittlung der Betragsgrenze abzuziehen. 

• Veranlagung: Bei Vorliegen der Voraussetzungen (Datenübermittlung der Förderungsdaten an die 
Finanzverwaltung) werden diese Sonderausgaben automatisch im Rahmen der Veranlagung 
berücksichtigt. 

• Geltungsbeginn: Die neuen Regelungen gelten erstmals für das Veranlagungsjahr 2022, sofern 2022 
entsprechende Förderungen ausbezahlt wurden. 
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